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Norm

BAO §167 Abs2;

LiebhabereiV 1993 §1 Abs1;

LiebhabereiV 1993 §2 Abs1;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Die Liebhabereiverordnung (kurz: LVO) stellt das subjektive Ertragsstreben in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Die

Absicht, einen Gesamtgewinn zu erzielen, ist jedoch ein innerer Vorgang (Willensentschluss), der erst dann zu einer

steuerlich erheblichen Tatsache wird, wenn er durch seine Manifestation in die Außenwelt tritt. Die Absicht, Gewinne

zu erzielen, genügt daher nicht. Vielmehr muss diese Absicht an Hand der im § 2 Abs. 1 LVO beispielsweise

aufgezeigten objektiven Kriterien beurteilt werden. Ob die sachverhaltsmäßigen Voraussetzungen für die von der

belangten Behörde vertretene Ansicht, der Beschwerdeführer hätte kein subjektives Ertragsstreben gehabt, vorgelegen

sind, ist eine Frage der Beweiswürdigung. Die Beweiswürdigung ist nur insofern der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle

zugänglich, als es sich um die Beurteilung handelt, ob der Sachverhalt genügend erhoben ist und ob die bei der

Beweiswürdigung vorgenommenen Erwägungen schlüssig sind, also ob sie den Denkgesetzen und dem allgemeinen

menschlichen Erfahrungsgut bzw. den Erfahrungen des täglichen Lebens entsprechen (vgl. Ritz, BAO3, § 167 Tz 10 mit

Hinweisen auf die hg. Judikatur).

Schlagworte

Sachverhalt Beweiswürdigung
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